
Anlage 1 

Bisherige Fassung  Empfehlung Mustersatzung  Neue Fassung der §§ 33 -ff  
Änderungen 

 
§ 33 Benutzungsgebühren 

 
1. Für die Inanspruchnahme der gemeindli-
chen Abwasseranlage erhebt die Stadt nach 
§§ 4 Abs. 2, 6 KAG NRW und § 53 c LWG 
NRW Abwassergebühren (Benutzungsgebüh-
ren) zur Deckung der Kosten i.S.d. § 6 Abs. 2 
KAG NRW sowie der Verbandslasten nach § 7 
KAG NRW.  
 
In die Abwassergebühr wird nach § 65 LWG 
NRW eingerechnet: 
- die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen 
der Stadt (§ 65 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 LWG NRW) 

 
- die Abwasserabgabe für die Einleitung von 
Niederschlagswasser (§ 65 Abs.1 Satz 1 Nr. 2 
i.V.m. § 64 Abs. 1 Satz 2 LWG NRW), 

 
- die Abwasserabgabe, die von Abwasserver-
bänden auf die Stadt umgelegt wird (§ 65 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 3 LWG NRW). 

 
§ 2 Abwassergebühren 

 
(1) Für die Inanspruchnahme der gemeindlichen 

Abwasseranlage erhebt die Gemeinde nach 
§§ 4 Abs. 2, 6 KAG NRW und § 53 c LWG 
NRW Abwassergebühren (Benutzungsgebüh-
ren) zur Deckung der Kosten i.S.d. § 6 Abs. 2 
KAG NRW sowie der Verbandslasten nach § 
7 KAG NRW. 

 
(2) In die Abwassergebühr wird nach § 65 LWG 

NRW eingerechnet: 
- die Abwasserabgabe für eigene Einleitun-

gen der Gemeinde (§ 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
1 LWG NRW) 

- die Abwasserabgabe für die Einleitung 
von Niederschlagswasser (§ 65 Abs.1 
Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 64 Abs. 1 Satz 2 
LWG NRW), 

- die Abwasserabgabe, die von Abwasser-
verbänden auf die Gemeinde umgelegt 
wird ( § 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LWG 
NRW). 

 
(3) Die Abwasserabgabe für Kleineinleiter (§ 65 

Abs.1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 64 Abs.1 Satz       
1 LWG NRW) wird im Rahmen der Gebüh-
renerhebung nach § 11 dieser Satzung von        
denjenigen erhoben, die keine Kleinkläranla-
ge haben, die den Anforderungen des § 57 
LWG NRW entspricht. 

 

 
§ 33 Benutzungsgebühren 

 
1. Für die Inanspruchnahme der gemeindli-
chen Abwasseranlage erhebt die Stadt nach 
§§ 4 Abs. 2, 6 KAG NRW und § 53 c LWG 
NRW Abwassergebühren (Benutzungsgebüh-
ren) zur Deckung der Kosten i.S.d. § 6 Abs. 2 
KAG NRW sowie der Verbandslasten nach § 7 
KAG NRW.  
 
In die Abwassergebühr wird nach § 65 LWG 
NRW eingerechnet: 
- die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen 
der Stadt (§ 65 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 LWG NRW) 

 
- die Abwasserabgabe für die Einleitung von 
Niederschlagswasser (§ 65 Abs.1 Satz 1 Nr. 2 
i.V.m. § 64 Abs. 1 Satz 2 LWG NRW), 

 
- die Abwasserabgabe, die von Abwasserver-
bänden auf die Stadt umgelegt wird (§ 65 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 3 LWG NRW). 
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(4) Die Schmutzwasser- und die Regenwasser-
gebühr sind grundstücksbezogene Benutzungs-
gebühren und ruhen als öffentliche Last auf dem 
Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG NRW). 

2. Die Schmutzwasser- und die Regenwas-
sergebühr sind grundstücksbezogene Benut-
zungsgebühren und ruhen als öffentliche Last 
auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG NRW). 

 
§ 34 Gebührenmaßstab 

 
1. Die Stadt erhebt getrennte Abwassergebüh-
ren für die Beseitigung von Schmutz und Nie-
derschlagswasser (Sammeln, Fortleiten, Be-
handeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und 
Verrieseln) sowie das Entwässern von Klär-
schlamm im Zusammenhang mit der Beseiti-
gung des Abwassers. 

 
2. Die Schmutzwassergebühr bemisst sich 
nach dem Frischwassermaßstab (§ 35). 

 
3. Die Niederschlagswassergebühr bemisst 
sich auf der Grundlage der Quadratmeter der 
bebauten und/oder befestigten Grundstücks-
flächen, von denen Niederschlagswasser ab-
flusswirksam in die gemeindliche Abwasseran-
lage gelangen kann (§ 36). 

 

 
§ 3 Gebührenmaßstäbe 

 
(1) Die Gemeinde erhebt getrennte Abwasserge-

bühren für die Beseitigung von Schmutz- und 
Niederschlagswasser (Sammeln, Fortleiten, 
Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen 
und Verrieseln sowie das Entwässern von 
Klärschlamm im Zusammenhang mit der Be-
seitigung des Abwassers). 

 
(3) Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach 

dem Frischwassermaßstab (§ 4).  
 
(4) Die Niederschlagswassergebühr bemisst sich 

auf der Grundlage der Quadratmeter der be-
bauten (bzw. überbauten) und/oder befestig-
ten Fläche auf den angeschlossenen Grund-
stücken, von denen Niederschlagswasser ab-
flusswirksam in die gemeindliche Abwasser-
anlage gelangen kann (§ 5). 

 
§ 34 Gebührenmaßstab 

 
1. Die Stadt erhebt getrennte Abwassergebüh-
ren für die Beseitigung von Schmutz und Nie-
derschlagswasser (Sammeln, Fortleiten, Be-
handeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und 
Verrieseln) sowie das Entwässern von Klär-
schlamm im Zusammenhang mit der Beseiti-
gung des Abwassers. 

 
2. Die Schmutzwassergebühr bemisst sich 
nach dem Frischwassermaßstab (§ 35). 

 
3. Die Niederschlagswassergebühr bemisst 
sich auf der Grundlage der Quadratmeter der 
bebauten und/oder befestigten Grundstücks-
flächen, von denen Niederschlagswasser ab-
flusswirksam in die gemeindliche Abwasseran-
lage gelangen kann (§ 36). 

 
 

§ 35 Schmutzwassergebühren 
 

1. Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach 
der Menge des häuslichen und gewerblichen 
Schmutzwassers berechnet, das der öffentli-
chen Abwasseranlage von den angeschlosse-
nen Grundstücken zugeführt wird. Berech-
nungseinheit ist der Kubikmeter (m³) 
Schmutzwasser. 

 
§ 4 Schmutzwassergebühren 

 
(1) Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der 

Menge des häuslichen und gewerblichen 
Schmutzwassers berechnet, das der Abwas-
seranlage von den angeschlossenen Grund-
stücken zugeführt wird. Berechnungseinheit 
ist der Kubikmeter (m³) Schmutzwasser.  

 

 
§ 35 Schmutzwassergebühren 

 
1. Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach 
der Menge des häuslichen und gewerblichen 
Schmutzwassers berechnet, das der öffentli-
chen Abwasseranlage von den angeschlosse-
nen Grundstücken zugeführt wird. Berech-
nungseinheit ist der Kubikmeter (m³) 
Schmutzwasser. 



 

Seite 3 
 

 
2. Als Schmutzwassermenge gilt die aus der 
öffentlichen Wasserversorgungsanlage bezo-
gene Frischwassermenge (§ 35 Abs. 3) und 
die aus privaten Wasserversorgungsanlagen 
(z.B. privaten Brunnen, Regenwassernut-
zungsanlagen) gewonnene Wassermenge (§ 
35 Abs. 4), abzüglich der auf dem Grundstück 
nachweisbar verbrauchten und zurückgehalte-
nen Wassermengen, die nicht in die gemeind-
liche Abwasseranlage eingeleitet werden (§ 35 
Abs. 5). 

 
3. Die dem Grundstück zugeführten Wasser-
mengen werden durch Wasserzähler ermittelt. 
Bei dem aus der öffentlichen Wasserversor-
gungsanlage bezogenen Wasser gilt die mit 
dem Wasserzähler gemessene Wassermenge 
als Verbrauchsmenge. Hat ein Wasserzähler 
nicht ordnungsgemäß funktioniert, so wird die 
Wassermenge von der Stadt unter Zugrunde-
legung des Verbrauchs des Vorjahres ge-
schätzt. 

 
4. Bei der Wassermenge aus privaten Was-
serversorgungsanlagen (z.B. privaten Brun-
nen, Regenwassernutzungsanlagen) hat der 
Gebührenpflichtige den Mengennachweis 
durch einen auf seine Kosten eingebauten und 
ordnungsgemäß funktionierenden Wasserzäh-
ler zu führen. Der Nachweis über den ord-
nungsgemäß funktionierenden Wasserzähler 
obliegt dem Gebührenpflichtigen. Ist dem Ge-
bührenpflichtigen der Einbau eines solchen 
Wasserzählers nicht zumutbar, so ist die Stadt 

 
(2) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der 

öffentlichen Wasserversorgungsanlage bezo-
gene Frischwassermenge (§ 4 Abs. 3) und 
die aus privaten Wasserversorgungsanlagen 
(z.B. privaten Brunnen, Regenwassernut-
zungsanlagen) gewonnene Wassermenge (§ 
4 Abs. 4), abzüglich der auf dem Grundstück 
nachweisbar verbrauchten und zurückgehal-
tenen Wassermengen, die nicht in die ge-
meindliche Abwasseranlage eingeleitet wer-
den (§ 4 Abs. 5). 

 
(3) Die dem Grundstück zugeführten Wasser-

mengen werden durch Wasserzähler ermit-
telt. Bei dem aus der öffentlichen Wasserver-
sorgungsanlage bezogenen Wasser gilt die 
mit dem Wasserzähler gemessene Wasser-
menge als Verbrauchsmenge. Hat ein Was-
serzähler nicht ordnungsgemäß funktioniert, 
so wird die Wassermenge von der Gemeinde 
unter Zugrundelegung des Verbrauchs des 
Vorjahres geschätzt. 

 
(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasser-

versorgungsanlagen (z.B. privaten Brunnen, 
Regenwassernutzungsanlagen) hat der Ge-
bührenpflichtige den Mengennachweis durch 
einen auf seine Kosten eingebauten und ord-
nungsgemäß funktionierenden Wasserzähler 
zu führen. Den Nachweis über den ordnungs-
gemäß funktionierenden Wasserzähler obliegt 
dem Gebührenpflichtigen. Ist dem Gebühren-
pflichtigen der Einbau eines solchen Wasser-
zählers nicht zumutbar, so ist die Gemeinde 

 
2. Als Schmutzwassermenge gilt die aus der 
öffentlichen Wasserversorgungsanlage bezo-
gene Frischwassermenge (§ 35 Abs. 3) und 
die aus privaten Wasserversorgungsanlagen 
(z.B. privaten Brunnen, Regenwassernut-
zungsanlagen) gewonnene Wassermenge (§ 
35 Abs. 4), abzüglich der auf dem Grundstück 
nachweisbar verbrauchten und zurückgehalte-
nen Wassermengen, die nicht in die gemeind-
liche Abwasseranlage eingeleitet werden (§ 35 
Abs. 5). 

 
3. Die dem Grundstück zugeführten Wasser-
mengen werden durch Wasserzähler ermittelt. 
Bei dem aus der öffentlichen Wasserversor-
gungsanlage bezogenen Wasser gilt die mit 
dem Wasserzähler gemessene Wassermenge 
als Verbrauchsmenge. Hat ein Wasserzähler 
nicht ordnungsgemäß funktioniert, so wird die 
Wassermenge von der Stadt unter Zugrunde-
legung des Verbrauchs des Vorjahres ge-
schätzt. 

 
4. Bei der Wassermenge aus privaten Was-
serversorgungsanlagen (z.B. privaten Brun-
nen, Regenwassernutzungsanlagen) hat der 
Gebührenpflichtige den Mengennachweis 
durch einen auf seine Kosten eingebauten und 
ordnungsgemäß funktionierenden Wasserzäh-
ler zu führen. Der Nachweis über den ord-
nungsgemäß funktionierenden Wasserzähler 
obliegt dem Gebührenpflichtigen. Ist dem Ge-
bührenpflichtigen der Einbau eines solchen 
Wasserzählers nicht zumutbar, so ist die Stadt 
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berechtigt, die aus diesen Anlagen zugeführ-
ten Wassermengen zu schätzen (z.B. auf der 
Grundlage der durch die wasserrechtliche Er-
laubnis festgelegten Entnahmemengen oder 
auf der Grundlage der Pumpleistung sowie Be-
triebsstunden der Wasserpumpe oder unter 
Berücksichtigung der statistischen Verbräuche 
im Stadtgebiet). Eine Schätzung erfolgt auch, 
wenn der Wasserzähler nicht ordnungsgemäß 
funktioniert. 

 
5. Bei der Ermittlung der Schmutzwassermen-
ge werden die auf dem Grundstück anderwei-
tig verbrauchten oder zurückgehaltenen Was-
sermengen (sog. Wasserschwundmengen) 
abgezogen, die nachweisbar nicht dem öffent-
lichen Kanal zugeführt werden. Der Nachweis 
der Wasserschwundmengen obliegt den Ge-
bührenpflichtigen. Der Gebührenpflichtige ist 
grundsätzlich verpflichtet, den Nachweis durch 
eine auf seine Kosten eingebaute, ordnungs-
gemäß funktionierende und geeignete Mess-
einrichtung zu führen: 

 
Nr. 1: Abwasser-Messeinrichtung 

 
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind 
technische Geräte, die in regelmäßigen Ab-
ständen kalibriert werden müssen. Die Kalib-
rierung ist nach den Hersteller-Angaben 
durchzuführen und der Stadt nachweisen, um 
die ordnungsgemäße Funktion der Abwasser-
Messeinrichtung zu dokumentieren. Wird die-
ser Nachweis nicht geführt, findet eine Berück-
sichtigung der Abzugsmengen nicht statt. 

berechtigt, die aus diesen Anlagen zugeführ-
ten Wassermengen zu schätzen (z.B. auf der 
Grundlage der durch die wasserrechtliche Er-
laubnis festgelegten Entnahmemengen oder 
auf der Grundlage der Pumpleistung sowie 
Betriebsstunden der Wasserpumpe oder unter 
Berücksichtigung der statistischen Verbräu-
che im Gemeindegebiet). Eine Schätzung er-
folgt auch, wenn der Wasserzähler nicht ord-
nungsgemäß funktioniert.  

 
(5) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge 

werden die auf dem Grundstück anderweitig 
verbrauchten oder zurückgehaltenen Was-
sermengen (sog. Wasserschwundmengen) 
abgezogen, die nachweisbar nicht dem öffent-
lichen Kanal zugeführt werden. Der Nachweis 
der Wasserschwundmengen obliegt den Ge-
bührenpflichtigen. Der Gebührenpflichtige ist 
grundsätzlich verpflichtet, den Nachweis 
durch eine auf seine Kosten eingebaute, ord-
nungsgemäß funktionierende und geeignete 
Messeinrichtung zu führen: 

 
Nr. 1: Abwasser-Messeinrichtung 
 
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind 
technische Geräte, die in regelmäßigen Ab-
ständen kalibriert werden müssen. Die Kalib-
rierung ist nach den Hersteller-Angaben 
durchzuführen und der Gemeinde nachwei-
sen, um die ordnungsgemäße Funktion der 
Abwasser-Messeinrichtung zu dokumentieren. 
Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet ei-
ne Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht 

berechtigt, die aus diesen Anlagen zugeführ-
ten Wassermengen zu schätzen (z.B. auf der 
Grundlage der durch die wasserrechtliche Er-
laubnis festgelegten Entnahmemengen oder 
auf der Grundlage der Pumpleistung sowie Be-
triebsstunden der Wasserpumpe oder unter 
Berücksichtigung der statistischen Verbräuche 
im Stadtgebiet). Eine Schätzung erfolgt auch, 
wenn der Wasserzähler nicht ordnungsgemäß 
funktioniert. 

 
5. Bei der Ermittlung der Schmutzwassermen-
ge werden die auf dem Grundstück anderwei-
tig verbrauchten oder zurückgehaltenen Was-
sermengen (sog. Wasserschwundmengen) 
abgezogen, die nachweisbar nicht dem öffent-
lichen Kanal zugeführt werden. Der Nachweis 
der Wasserschwundmengen obliegt den Ge-
bührenpflichtigen. Der Gebührenpflichtige ist 
grundsätzlich verpflichtet, den Nachweis durch 
eine auf seine Kosten eingebaute, ordnungs-
gemäß funktionierende und geeignete Mess-
einrichtung zu führen: 

 
Nr. 1: Abwasser-Messeinrichtung 

 
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind 
technische Geräte, die in regelmäßigen Ab-
ständen kalibriert werden müssen. Die Kalib-
rierung ist nach den Hersteller-Angaben 
durchzuführen und der Stadt nachweisen, um 
die ordnungsgemäße Funktion der Abwasser-
Messeinrichtung zu dokumentieren. Wird die-
ser Nachweis nicht geführt, findet eine Berück-
sichtigung der Abzugsmengen nicht statt. 
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Nr. 2: Wasserzähler 

 
Ist die Verwendung einer Abwasser-
Messeinrichtung im Einzelfall technisch nicht 
möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht 
zumutbar, so hat er den Nachweis durch einen 
auf seine Kosten eingebauten, ordnungsge-
mäß funktionierenden und geeichten Wasser-
zähler zu führen. Der Wasserzähler muss alle 
6 Jahre gemäß den §§ 12 bis 14 i.V.m. dem 
Anhang B Nr. 6.1 der Bundes-Eichordnung 
durch einen neuen, geeichten Wasserzähler 
ersetzt werden. Der Nachweis über die ord-
nungsgemäße Funktion sowie Eichung des 
Wasserzählers obliegt dem Gebührenpflichti-
gen. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet 
eine Berücksichtigung der Abzugsmengen 
nicht statt. 

 
Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterla-
gen 

 
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Was-
serzählers zur Messung der Wasserschwund-
mengen technisch nicht möglich oder dem 
Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat der 
Gebührenpflichtige den Nachweis durch nach-
prüfbare Unterlagen zu führen. Aus diesen Un-
terlagen muss sich insbesondere ergeben, aus 
welchen nachvollziehbaren Gründen Wasser-
mengen der städtischen Abwassereinrichtung 
nicht zugeleitet werden und wie groß diese 
Wassermengen sind. Die nachprüfbaren Un-
terlagen müssen geeignet sein, der Stadt eine 

statt.  
Nr. 2: Wasserzähler 
 
Ist die Verwendung einer Abwasser-
Messeinrichtung im Einzelfall technisch nicht 
möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht 
zumutbar, so hat er den Nachweis durch ei-
nen auf seine Kosten eingebauten, ordnungs-
gemäß funktionierenden und geeichten Was-
serzähler zu führen. Der Wasserzähler muss 
alle 6 Jahre gemäß den §§ 12 bis 14 i.V.m. 
dem Anhang B Nr. 6.1 der Bundes-
Eichordnung durch einen neuen, geeichten 
Wasserzähler ersetzt werden. Der Nachweis 
über die ordnungsgemäße Funktion sowie Ei-
chung des Wasserzählers obliegt dem Ge-
bührenpflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht 
geführt, findet eine Berücksichtigung der Ab-
zugsmengen nicht statt. 
 
Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterla-
gen 
 
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Was-
serzählers zur Messung der Wasser-
schwundmengen technisch nicht möglich oder 
dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so 
hat der Gebührenpflichtige den Nachweis 
durch nachprüfbare Unterlagen zu führen. 
Aus diesen Unterlagen muss sich insbeson-
dere ergeben, aus welchen nachvollziehbaren 
Gründen Wassermengen der gemeindlichen 
Abwassereinrichtung nicht zugeleitet werden 
und wie groß diese Wassermengen sind. Die 
nachprüfbaren Unterlagen müssen geeignet 

 
Nr. 2: Wasserzähler 

 
Ist die Verwendung einer Abwasser-
Messeinrichtung im Einzelfall technisch nicht 
möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht 
zumutbar, so hat er den Nachweis durch einen 
auf seine Kosten eingebauten, ordnungsge-
mäß funktionierenden und geeichten Wasser-
zähler zu führen. Der Wasserzähler muss alle 
6 Jahre gemäß den §§ 34 und 35 i.V.m. der 
Anlage 7 Nr. 5.5 der Mess- und Eichverord-
nung (MessEV) durch einen neuen, geeichten 
Wasserzähler ersetzt werden. Der Nachweis 
über die ordnungsgemäße Funktion sowie Ei-
chung des Wasserzählers obliegt dem Gebüh-
renpflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht ge-
führt, findet eine Berücksichtigung der Ab-
zugsmengen nicht statt. 

 
Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterla-
gen 

 
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Was-
serzählers zur Messung der Wasserschwund-
mengen technisch nicht möglich oder dem 
Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat der 
Gebührenpflichtige den Nachweis durch nach-
prüfbare Unterlagen zu führen. Aus diesen Un-
terlagen muss sich insbesondere ergeben, aus 
welchen nachvollziehbaren Gründen Wasser-
mengen der städtischen Abwassereinrichtung 
nicht zugeleitet werden und wie groß diese 
Wassermengen sind. Die nachprüfbaren Un-
terlagen müssen geeignet sein, der Stadt eine 
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zuverlässige Schätzung der auf dem Grund-
stück zurückgehaltenen Wassermengen zu 
ermöglichen. Sind die nachprüfbaren Unterla-
gen unschlüssig und/oder nicht nachvollzieh-
bar, werden die geltend gemachten Wasser-
schwundmengen nicht anerkannt. Soweit der 
Gebührenpflichtige durch ein spezielles Gut-
achten bezogen auf seine Wasserschwund-
mengen den Nachweis erbringen will, hat er 
die gutachterlichen Ermittlungen vom Inhalt, 
von der Vorgehensweise und vom zeitlichen 
Ablauf vorher mit der Stadt abzustimmen. Die 
Kosten für das Gutachten trägt der Gebühren-
pflichtige. Wasserschwundmengen sind bezo-
gen auf das Kalenderjahr durch einen schriftli-
chen Antrag binnen 2 Monaten nach Zugang 
des Abrechnungsbescheides für den abgelau-
fenen Abrechnungszeitraum durch den Gebüh-
renpflichtigen bei der Stadt geltend zu ma-
chen. Nach Ablauf dieses Zeitraums findet ei-
ne Berücksichtigung der Wasserschwundmen-
gen nicht mehr statt (Ausschlussfrist). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sein, der Gemeinde eine zuverlässige Schät-
zung der auf dem Grundstück zurückgehalte-
nen Wassermengen zu ermöglichen. Sind die 
nachprüfbaren Unterlagen unschlüssig 
und/oder nicht nachvollziehbar, werden die 
geltend gemachten Wasserschwundmengen 
nicht anerkannt. Soweit der Gebührenpflichti-
ge durch ein spezielles Gutachtens bezogen 
auf seine Wasserschwundmengen den 
Nachweis erbringen will, hat er die gutachter-
lichen Ermittlungen vom Inhalt, von der Vor-
gehensweise und vom zeitlichen Ablauf vor-
her mit der Gemeinde abzustimmen. Die Kos-
ten für das Gutachten trägt der Gebühren-
pflichtige. Wasserschwundmengen sind be-
zogen auf das Kalenderjahr durch einen 
schriftlichen Antrag bis zum 15.1 des nachfol-
genden Jahres durch den Gebührenpflichti-
gen bei der Gemeinde geltend zu machen. 
Nach Ablauf dieses Datums findet eine Be-
rücksichtigung der Wasserschwundmengen 
nicht mehr statt (Ausschlussfrist). 
 
 Fällt der 15.1 des nachfolgenden Jahres auf 
einen Samstag oder Sonntag endet die Aus-
schlussfrist am darauf folgenden Montag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

zuverlässige Schätzung der auf dem Grund-
stück zurückgehaltenen Wassermengen zu 
ermöglichen. Sind die nachprüfbaren Unterla-
gen unschlüssig und/oder nicht nachvollzieh-
bar, werden die geltend gemachten Wasser-
schwundmengen nicht anerkannt. Soweit der 
Gebührenpflichtige durch ein spezielles Gut-
achten bezogen auf seine Wasserschwund-
mengen den Nachweis erbringen will, hat er 
die gutachterlichen Ermittlungen vom Inhalt, 
von der Vorgehensweise und vom zeitlichen 
Ablauf vorher mit der Stadt abzustimmen. Die 
Kosten für das Gutachten trägt der Gebühren-
pflichtige. Wasserschwundmengen sind bezo-
gen auf das Kalenderjahr durch einen schriftli-
chen Antrag binnen 2 Monaten nach Zugang 
des Abrechnungsbescheides für den abgelau-
fenen Abrechnungszeitraum durch den Gebüh-
renpflichtigen bei der Stadt geltend zu ma-
chen. Nach Ablauf dieses Zeitraums findet ei-
ne Berücksichtigung der Wasserschwundmen-
gen nicht mehr statt (Ausschlussfrist). 
 
 
 
 
 
6. Als Schmutzwassermenge gilt auch die Ein-
leitung von belastetem Niederschlagswassers 
in den Schmutzwasserkanal. Der Grundstück-
seigentümer bzw. Benutzungspflichtige ist ver-
pflichtet, für die zusätzlich eingeleiteten Was-
sermengen einen Nachweis zu erbringen. Der 
Nachweis soll durch den Einbau eines geeig-
neten und geeichten Messgerätes erfolgen, 
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6. Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser 
jährlich 3,25 €. Die Gebühr für die Schmutz-
wassereinleitung von Benutzern, die direkt zur 
Verbandsumlage veranlagt werden, beträgt 
jährlich je m³ Schmutzwasser 2,12 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser 

jährlich .... €. 

soweit dies dem Grundstückseigentümer bzw. 
Benutzungspflichtigen zumutbar ist. Die 
dadurch verursachten Kosten gehen zu Lasten 
des/der Gebührenpflichtigen. Ist der Nachweis 
nicht möglich oder nur mit unverhältnismäßi-
gem Kostenaufwand zu erbringen, so ist die 
Stadt berechtigt, die zusätzlich zugeführte 
Wassermenge anhand zu schätzen. 

 
7. Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser 
jährlich 3,25 €. Die Gebühr für die Schmutz-
wassereinleitung von Benutzern, die direkt zur 
Verbandsumlage veranlagt werden, beträgt 
jährlich je m³ Schmutzwasser 2,15 €. 

 
§ 36 Gebührenberechnung  

(Niederschlagswasser) 
 

1. Die Benutzungsgebühr für die Nieder-
schlagswasserbeseitigung wird nach der be-
bauten und/oder befestigten Grundstücksflä-
che bemessen, von der aus Niederschlags-
wasser leitungsgebunden oder nicht leitungs-
gebunden in die öffentliche Abwasseranlage 
gelangen kann. Eine nicht leitungsgebundene 
Zuleitung liegt insbesondere dann vor, wenn 
Niederschlagswasser von bebauten und/oder 
befestigten Flächen oberirdisch aufgrund des 
Gefälles in die öffentliche Abwasseranlage ge-
langen kann. Berechnungseinheit für die Be-
nutzungsgebühr ist die Quadratmeterzahl (m2) 
der vorgenannten Grundstücksfläche. 

 
 
 

 
§ 5 Niederschlagswassergebühr 

 
 
(1) Grundlage der Gebührenberechnung für das 

Niederschlagswasser ist die Quadratmeter-
zahl der bebauten (bzw. überbauten) 
und/oder befestigten Grundstücksfläche, von 
denen Niederschlagswasser leitungsgebun-
den oder nicht leitungsgebunden abflusswirk-
sam in die gemeindliche Abwasseranlage ge-
langen kann. Eine nicht leitungsgebundene 
Zuleitung liegt insbesondere vor, wenn von 
bebauten und/oder befestigten Flächen ober-
irdisch aufgrund des Gefälles Niederschlags-
wasser in die gemeindliche Abwasseranlage 
gelangen kann. 

 
 

(2) Die bebauten (bzw. überbauten) und/oder 
befestigten Flächen werden im Wege der  Be-

 
§ 36 Gebührenberechnung  
(Niederschlagswasser) 
 

1. Die Benutzungsgebühr für die Nieder-
schlagswasserbeseitigung wird nach der be-
bauten und/oder befestigten Grundstücksflä-
che bemessen, von der aus Niederschlags-
wasser leitungsgebunden oder nicht leitungs-
gebunden in die öffentliche Abwasseranlage 
gelangen kann. Eine nicht leitungsgebundene 
Zuleitung liegt insbesondere dann vor, wenn 
Niederschlagswasser von bebauten und/oder 
befestigten Flächen oberirdisch aufgrund des 
Gefälles in die öffentliche Abwasseranlage ge-
langen kann. Berechnungseinheit für die Be-
nutzungsgebühr ist die Quadratmeterzahl (m²) 
der vorgenannten Grundstücksfläche. 

 
2. Die bebauten  und/oder befestigten Flächen 
werden im Wege der  Befragung der Eigentü-
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fragung der Eigentümer der angeschlossenen 
Grundstücke ermittelt.  Der Grundstücksei-
gentümer ist verpflichtet, der Gemeinde auf 
Anforderung die Quadratmeterzahl der be-
bauten (bzw. überbauten) und/oder befestig-
ten sowie in die öffentliche Abwasseranlage 
abflusswirksamen Fläche auf seinem Grund-
stück mitzuteilen (Mitwirkungspflicht).  Insbe-
sondere ist er verpflichtet, zu einem von der 
Gemeinde vorgelegten Lageplan über die be-
bauten (bzw. überbauten) und/oder befestigte 
sowie abflusswirksamen Flächen auf seinem 
Grundstück Stellung zu nehmen und mitzutei-
len, ob diese Flächen durch die Gemeinde 
zutreffend ermittelt wurden.  Auf Anforderung 
der Gemeinde hat der Grundstückseigentü-
mer einen Lageplan oder andere geeignete 
Unterlagen vorzulegen, aus denen sämtliche 
bebauten (bzw. überbauten)  und/oder befes-
tigten Flächen entnommen werden können. 
Soweit erforderlich, kann die Gemeinde die 
Vorlage weiterer Unterlagen fordern. Kommt 
der Grundstückseigentümer seiner Mitwir-
kungspflicht nicht nach oder liegen für ein 
Grundstück keine geeigneten Anga-
ben/Unterlagen des Grundstückseigentümers 
vor, wird die bebaute (bzw. überbaute) 
und/oder befestigte sowie abflusswirksame 
Fläche von der Gemeinde geschätzt.  Die Da-
tenerhebung, Datenspeicherung und Daten-
nutzung erfolgt  zur ordnungsgemäßen Erfül-
lung der Abwasserbeseitigungspflicht der 
Gemeinde (z.B. Planung und ausreichende 
Dimensionierung der öffentlichen Kanäle), zur 
verursachergerechten Abrechnung der Nie-

mer der angeschlossenen Grundstücke ermit-
telt.  Der Grundstückseigentümer ist verpflich-
tet, der Stadt auf Anforderung die Quadratme-
terzahl der bebauten und/oder befestigten so-
wie in die öffentliche Abwasseranlage abfluss-
wirksamen Fläche auf seinem Grundstück mit-
zuteilen (Mitwirkungspflicht).  Insbesondere ist 
er verpflichtet, zu einem von der Stadt vorge-
legten Lageplan über die bebauten  und/oder 
befestigte sowie abflusswirksamen Flächen 
auf seinem Grundstück Stellung zu nehmen 
und mitzuteilen, ob diese Flächen durch die 
Stadt zutreffend ermittelt wurden.  Auf Anfor-
derung der Stadt hat der Grundstückseigentü-
mer einen Lageplan oder andere geeignete 
Unterlagen vorzulegen, aus denen sämtliche 
bebauten und/oder befestigten Flächen ent-
nommen werden können. Soweit erforderlich, 
kann die Stadt die Vorlage weiterer Unterlagen 
fordern. Kommt der Grundstückseigentümer 
seiner Mitwirkungspflicht nicht nach oder lie-
gen für ein Grundstück keine geeigneten An-
gaben/Unterlagen des Grundstückseigentü-
mers vor, wird die bebaute und/oder befestigte 
sowie abflusswirksame Fläche von der Stadt 
geschätzt.  Die Datenerhebung, Datenspeiche-
rung und Datennutzung erfolgt  zur ordnungs-
gemäßen Erfüllung der Abwasserbeseiti-
gungspflicht der Stadt (z.B. Planung und aus-
reichende Dimensionierung der öffentlichen 
Kanäle), zur verursachergerechten Abrech-
nung der Niederschlagswassergebühr und 
zum Nachweis der rechtmäßigen Erhebung 
der Niederschlagswassergebühr. Insoweit hat 
der Grundstückseigentümer als Gebühren-
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2. Der Gebührenpflichtige ist verpflichtet, Ver-
änderungen der bebauten und/oder befestig-
ten Grundstücksflächen der Stadt unverzüglich 
mitzuteilen. Hierzu hat er in Anlehnung an die 
Bauprüfverordnung einen vorhandenen Lage-
plan oder andere geeignete Unterlagen vorzu-
legen, aus denen sich die Größe der bebauten 
und/oder befestigten Grundstücksfläche, die 
Versiegelungsart und die Abflusswirksamkeit 
dieser Flächen ergibt. Soweit erforderlich, 
kann die Stadt die Vorlage weiterer Unterlagen 
fordern. Die mitgeteilten Veränderungen wer-
den dann mit dem ersten Tag des nächsten 
Monats berücksichtigt, nach dem die Ände-
rungsanzeige der Stadt zugegangen ist. 
Kommt der Gebührenpflichtige seiner Mitwir-
kungspflicht nicht oder nur unvollständig nach, 
wird die bebaute und/oder befestigte Grund-
stücksfläche von der Stadt geschätzt. 

 

derschlagswassergebühr und zum Nachweis 
der rechtmäßigen Erhebung der Nieder-
schlagswassergebühr. Insoweit hat der 
Grundstückseigentümer als Gebührenschuld-
ner den damit verbundenen Eingriff in das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
zu dulden.  

  
(3) Wird die Größe der bebauten und/oder befes-

tigten Fläche verändert, so hat der Grund-
stückseigentümer dies der Gemeinde inner-
halb eines Monates nach Abschluss der Ver-
änderung anzuzeigen. Für die Änderungsan-
zeige gilt § 5 Abs. 2 entsprechend. Die ver-
änderte Größe der bebauten und/oder befes-
tigten Fläche wird mit dem 1. Tag des Monats 
berücksichtigt, nach dem die Änderungsan-
zeige durch den Gebührenpflichtigen der 
Gemeinde zugegangen ist.  

 
(4) Die Gebühr beträgt für jeden Quadratmeter 

bebauter und/oder befestigter Fläche i.S.d. 
Abs. 1 .... €. 

schuldner den damit verbundenen Eingriff in 
das Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung zu dulden. 
 
 
 
 
 
3. Wird die Größe der bebauten und/oder be-
festigten Fläche verändert, so hat der Grund-
stückseigentümer dies der Stadt unverzüglich 
anzuzeigen. Für die Änderungsanzeige gilt 
§ 36 Abs. 2 entsprechend. Die veränderte 
Größe der bebauten und/oder befestigten Flä-
che wird mit dem 1. Tag des Monats berück-
sichtigt, nach dem die Änderungsanzeige 
durch den Gebührenpflichtigen der Stadt zu-
gegangen ist. 
 
 

 
§ 37 Gebührensatz (Niederschlagswasser) 

 
Die Benutzungsgebühr für die Niederschlags-
wassereinleitung beträgt für Grundstücksflä-
chen nach § 36 Absatz 1 dieser Satzung je 
vollendeten m² bebaute und/oder befestigte 

  
§ 37 Gebührensatz (Niederschlagswasser) 
 

Die Benutzungsgebühr für die Niederschlags-
wassereinleitung beträgt für Grundstücksflä-
chen nach § 36 Absatz 1 dieser Satzung je 
vollendeten m² bebaute und/oder befestigte 
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Grundstücksfläche, von der aus Nieder-
schlagswasser leitungsgebunden oder nicht 
leitungsgebunden in die öffentliche Abwasser-
anlage gelangen kann, 1,40 €. 

 

Grundstücksfläche, von der aus Nieder-
schlagswasser leitungsgebunden oder nicht 
leitungsgebunden in die öffentliche Abwasser-
anlage gelangen kann, 1,40 €. 

 
 

§ 38 Beginn und Ende der Gebührenpflicht 
 

1. Die Gebührenpflicht beginnt mit dem Ersten 
des Monats, der auf den Zeitpunkt der be-
triebsfertigen Herstellung des Anschlusses 
folgt. Dies gilt entsprechend bei der Umwand-
lung eines Teilanschlusses in einen Vollan-
schluss für die Ableitung von Schmutz- und 
Niederschlagswasser. 

 
2. Für Anschlüsse bzw. Grundstücksentwässe-
rungseinrichtungen, die bei Inkrafttreten dieser 
Satzung bereits bestehen, beginnt die Gebüh-
renpflicht nach dieser Satzung mit deren In-
krafttreten. 

 
3. Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall 
des Anschlusses an die öffentliche Abwasser-
anlage. Endet die Gebührenpflicht im Laufe ei-
nes Monats, wird die Benutzungsgebühr bis 
zum Ablauf des Monats erhoben, in dem die 
Veränderung erfolgt. 

 
§ 6 Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des 

Monats, der auf den Zeitpunkt der betriebsfer-
tigen Herstellung des Anschlusses folgt. 

 
 
 
 
 
(2) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser 

Satzung bereits bestehen, beginnt die Ge-
bührenpflicht nach dieser Satzung mit deren 
Inkrafttreten. 

 
 
(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall 

des Anschlusses an die Abwasseranlage. 
Endet die Gebührenpflicht im Laufe eines 
Monats, so wird die Benutzungsgebühr bis 
zum Ablauf des Monats erhoben, in dem die 
Veränderung erfolgt. 

 
§ 38 Beginn und Ende der Gebührenpflicht 
 

1. Die Gebührenpflicht beginnt mit dem Ersten 
des Monats, der auf den Zeitpunkt der be-
triebsfertigen Herstellung des Anschlusses 
folgt. Dies gilt entsprechend bei der Umwand-
lung eines Teilanschlusses in einen Vollan-
schluss für die Ableitung von Schmutz- und 
Niederschlagswasser. 

 
2. Für Anschlüsse bzw. Grundstücksentwässe-
rungseinrichtungen, die bei Inkrafttreten dieser 
Satzung bereits bestehen, beginnt die Gebüh-
renpflicht nach dieser Satzung mit deren In-
krafttreten. 

 
3. Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall 
des Anschlusses an die öffentliche Abwasser-
anlage. Endet die Gebührenpflicht im Laufe ei-
nes Monats, wird die Benutzungsgebühr bis 
zum Ablauf des Monats erhoben, in dem die 
Veränderung erfolgt. 

 
§ 39 Gebühren- und Abgabepflichtige 

 
1. Gebühren- bzw. abgabepflichtig sind  
 

a) der Eigentümer, wenn ein Erbbaurecht 
bestellt ist, der Erbbauberechtigte, 

 
§ 7 Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtige sind 
 

a) der Grundstückseigentümer bzw. wenn 
ein Erbbaurecht bestellt ist, der Erbbau-

 
§ 39 Gebühren- und Abgabepflichtige 

 
1. Gebühren- bzw. abgabepflichtig sind  
 

a) der Eigentümer, wenn ein Erbbaurecht 
bestellt ist, der Erbbauberechtigte, 
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b) der Inhaber eines auf dem Grundstück 
befindlichen Betriebes, 
c) der Nießbraucher oder sonstige zur Nut-
zung des Grundstücks dinglich Berechtigte 
des Grundstücks, von dem die Benutzung 
der Entwässerungsanlage ausgeht. 
 
 

 
Mehrere Gebühren- bzw. Abgabepflichtige 
sind Gesamtschuldner. 

 
2. Im Falle eines Eigentumswechsels ist der 
neue Eigentümer vom Beginn des Monats an 
gebühren- bzw. abgabepflichtig, der dem Mo-
nat der Rechtsänderung folgt. Für sonstige 
Gebühren- bzw. Abgabepflichtige gilt dies ent-
sprechend. Einen Eigentums-bzw. Nutzungs-
wechsel hat der bisherige Gebühren- bzw. Ab-
gabepflichtige der Stadt innerhalb eines Mo-
nats nach der Rechtsänderung schriftlich mit-
zuteilen. 

 
3. Die Gebühren- und Abgabepflichtigen ha-
ben alle für die Errechnung der Gebühren und 
Abgaben erforderlichen Auskünfte zu erteilen 
sowie Daten und Unterlagen zu überlassen 
und zu dulden, dass Beauftragte der Stadt das 
Grundstück betreten, um die Bemessungs-
grundlagen festzustellen oder zu überprüfen. 
 
 
 
 

 

berechtigte, 
b) der Nießbraucher oder derjenige, der an-

sonsten zur Nutzung des Grundstücks 
dinglich berechtigt ist. 

 
 
c) der Straßenbaulastträger für die Stra-

ßenoberflächenentwässerung.  
 
Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamt-
schuldner.  

 
(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der 

neue Grundstückseigentümer vom Beginn 
des Monats an gebührenpflichtig, der dem 
Monat der Rechtsänderung im Grundbuch 
folgt. Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies 
entsprechend. Eigentums- bzw. Nutzungs-
wechsel hat der bisherige Gebührenpflichtige 
der Gemeinde innerhalb eines Monats nach 
der Rechtsänderung schriftlich mitzuteilen.  

 
 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die 

Berechnung der Gebühren erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen sowie der Gemeinde 
die erforderlichen Daten und Unterlagen zu 
überlassen. Sie haben ferner zu dulden, dass 
Beauftragte der Gemeinde das Grundstück 
betreten, um die Bemessungsgrundlage fest-
zustellen oder zu überprüfen. 

b) der Inhaber eines auf dem Grundstück 
befindlichen Betriebes, 
c) der Nießbraucher oder sonstige zur Nut-
zung des Grundstücks dinglich Berechtigte 
des Grundstücks, von dem die Benutzung 
der Entwässerungsanlage ausgeht 
d) der Straßenbaulastträger für die Stra-
ßenoberflächenentwässerung 
 

Mehrere Gebühren- bzw. Abgabepflichtige 
sind Gesamtschuldner. 

 
2. Im Falle eines Eigentumswechsels ist der 
neue Grundstückseigentümer vom Beginn des 
Monats an gebührenpflichtig, der dem Monat 
der Rechtsänderung im Grundbuch folgt. Für 
sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entspre-
chend. Eigentums- bzw. Nutzungswechsel hat 
der bisherige Gebührenpflichtige der Stadt in-
nerhalb eines Monats nach der Rechtsände-
rung schriftlich mitzuteilen. 

 
 

3. Die Gebühren- und Abgabepflichtigen ha-
ben alle für die Errechnung der Gebühren und 
Abgaben erforderlichen Auskünfte zu erteilen 
sowie Daten und Unterlagen zu überlassen 
und zu dulden, dass Beauftragte der Stadt das 
Grundstück betreten, um die Bemessungs-
grundlagen festzustellen oder zu überprüfen. 
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§ 40 Fälligkeit der Abwassergebühren,  

Vorausleistungen 
 

1. Die Abwassergebühren werden von der 
Stadt durch Gebührenbescheid, der mit dem 
Bescheid der Bergischen Energie- und Was-
ser-GmbH Wipperfürth (BEW) bzw. dem Be-
scheid des Wasserversorgungsverbandes Da-
bringhausen über die Erhebung von Wasser-
geld verbunden sein kann, festgesetzt. Sie 
sind innerhalb eines Monats nach Bekanntga-
be des Gebührenbescheides fällig. Gibt der 
Gebührenbescheid andere Fälligkeitstermine 
an, so gelten diese. Die Gebühren können mit 
anderen Abgaben zusammen angefordert 
werden. 

 
 

2. Der Abrechnungszeitraum für die Abwas-
sergebühren beträgt 1 Jahr. Auf diese Benut-
zungsgebühren werden vierteljährlich Voraus-
leistungen nach § 6 Absatz 4 KAG NW erho-
ben. Soweit diese Benutzungsgebühren ge-
mäß § 33 dieser Satzung über Versorgungsun-
ternehmen erhoben werden, sind monatliche 
Abschlagszahlungen (Bergische Energie- und 
Wasser-GmbH Wipperfürth) bzw. zweimonatli-
che Abschlagszahlungen (Wasserversor-
gungsverband Dabringhausen) zu entrichten. 
Die Höhe der Vorausleistungen für die 
Schmutzwassergebühr wird auf der Grundlage 
der Wassermengen der Vorjahre oder nach ei-
ner geschätzten Jahresschmutzwassermenge 
bemessen. Die Höhe der Vorausleistungen für 

 
§ 8 Fälligkeit der Gebühr 

 
(1) Die Benutzungsgebühr wird einen Monat 

nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides 
fällig. Die Gebühren können zusammen mit 
anderen Abgaben erhoben werden. 

 
(2) Die Abrechnung der Gebühren sowie das 

Ablesen der Zähler der Zählereinrichtungen 
erfolgt einmal jährlich, und zwar zum Jahres-
beginn für das abgelaufene Kalenderjahr. 
Soweit erforderlich, kann sich die Gemeinde 
hierbei der Mitarbeit der Gebührenpflichtigen 
bedienen. 

 
 

§ 9 Vorausleistungen 
 

(1)  Die Gemeinde erhebt am 15.2, 15.5, 15.8 und 
15.11 jeden Kalenderjahres nach § 6 Abs. 4 
KAG NRW Vorausleistungen auf die Jahres-
Schmutzwassergebühr in Höhe von ¼ der 
Schmutzwassermenge, die sich aus der Ab-
rechnung des Vorjahres ergibt. Ist eine solche 
Berechnung nicht möglich, bemessen sich die 
Abschlagszahlungen und Teilzahlungen nach 
dem durchschnittlichen Verbrauch vergleich-
barer Haushalte oder Betriebe. Die Gemeinde 
erhebt am 15.2, 15.5, 15.8 und 15.11 jeden 
Kalenderjahres nach § 6 Abs. 4 KAG NRW 
Vorausleistungen auf die Jahres-
Niederschlagswassergebühr in Höhe von ¼ 
der bebauten (bzw. überbauten) und/oder be-
festigten sowie abflusswirksamen Flächen, 

 
§ 40 Fälligkeit der Gebühr 

 
(1) Die Benutzungsgebühr wird einen Monat 

nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides 
fällig. Die Gebühren können zusammen mit 
anderen Abgaben erhoben werden. 

 
(2) Die Abrechnung der Gebühren erfolgt – nach 

der Ablesung der Zähler der Zählereinrich-
tungen – in der Regel einmal jährlich, und 
zwar zum Jahresbeginn für das abgelaufene 
Kalenderjahr. Soweit erforderlich, kann sich 
die Stadt hierbei der Mitarbeit der Gebühren-
pflichtigen bedienen. 

 
 

§ 40a Vorausleistungen 
 

(1) Die Stadt erhebt monatlich oder quartalsweise 
nach § 6 Abs. 4 KAG NRW Vorausleistungen 
auf die Jahres-Schmutzwassergebühr in Hö-
he der Schmutzwassermenge, die sich aus 
der Abrechnung des Vorjahres ergibt. Ist eine 
solche Berechnung nicht möglich, bemessen 
sich die Abschlagszahlungen und Teilzahlun-
gen nach dem durchschnittlichen Verbrauch 
vergleichbarer Haushalte oder Betriebe. Die 
Stadt erhebt am 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. 
jeden Kalenderjahres nach § 6 Abs. 4 KAG 
NRW Vorausleistungen auf die Jahres-
Niederschlagswassergebühr in Höhe von ¼ 
der bebauten und/oder befestigten sowie ab-
flusswirksamen Flächen, die sich aus der Ab-
rechnung des Vorjahres ergibt. 
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die Niederschlagswassergebühr wird auf 
Grundlage der Vorjahresabrechnung berech-
net. Liegt eine solche nicht vor, ist die Höhe 
der jeweiligen Vorausleistungen auf Grundlage 
der nach § 36 Absatz 1 dieser Satzung ermit-
telten Grundstücksfläche zu ermitteln. 

 

die sich aus der Abrechnung des Vorjahres 
ergibt. 

 
(3) Der Vorausleistungssatz entspricht dem Ge-

bührensatz für das jeweilige Kalenderjahr. 
 
(4) Die Gebühr entsteht erst am 31.12. des je-

weiligen Kalenderjahres. Die Endabrechnung 
und endgültige Festsetzung erfolgt im darauf 
folgenden Kalenderjahr durch Bescheid. 

 
(4)  Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe 

Vorausleistungen bemessen wurden, so wird 
der übersteigende Betrag erstattet bzw. ver-
rechnet. Wurden Vorausleistungen zu gering 
bemessen, wird der fehlende Betrag bei der 
Abrechnung nacherhoben. Nach der Beendi-
gung des Benutzungsverhältnisses werden 
zu viel gezahlte Vorausleistungen erstattet. 
Die auf einen zurückliegenden Erhebungs-
zeitraum bezeichneten Abrechnungsbeträge 
sowie die sich aus der Abrechnung der Vo-
rausleistungen ergebenden Nachzahlungsbe-
träge sind innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe des Bescheides fällig. 

 

 
 
 
(2) Der Vorausleistungssatz entspricht dem Ge-

bührensatz für das jeweilige Kalenderjahr. 
 
(3) Die Gebühr entsteht erst am 31.12. des je-

weiligen Kalenderjahres. Die Endabrechnung 
und endgültige Festsetzung erfolgt im darauf 
folgenden Kalenderjahr durch Bescheid. 

 
(4)  Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe 

Vorausleistungen bemessen wurden, so wird 
der übersteigende Betrag erstattet bzw. ver-
rechnet. Wurden Vorausleistungen zu gering 
bemessen, wird der fehlende Betrag bei der 
Abrechnung nacherhoben. Nach der Beendi-
gung des Benutzungsverhältnisses werden 
zu viel gezahlte Vorausleistungen erstattet. 
Die auf einen zurückliegenden Erhebungs-
zeitraum bezeichneten Abrechnungsbeträge 
sowie die sich aus der Abrechnung der Vo-
rausleistungen ergebenden Nachzahlungsbe-
träge sind innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe des Bescheides fällig. 

 
  

§ 10 Verwaltungshelfer  
 
Die Stadt ist berechtigt, sich bei der Anforderung 
von Gebühren und Vorauszahlungen der Hilfe 
des zuständigen Wasserversorgers oder eines 
anderen von ihr beauftragten Dritten zu bedienen. 

 
§ 40b Verwaltungshelfer  

 
(1) Die Stadt ist berechtigt, sich bei der Anforde-

rung von Gebühren und Vorauszahlungen 
der Hilfe des zuständigen Wasserversorgers 
oder eines anderen von ihr beauftragten Drit-
ten zu bedienen. 

 


